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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Martin Habersaat (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung - Ministerin für Allgemeine und Berufliche Bildung, 

Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Absentismus - Nachfrage zu Drucksache 20/765 

 

Vorbemerkung des Fragestellers: 

Die Schulämter hatten laut Antwort auf die Kleine Anfrage 20/765 zurückgemeldet, 

dass 394 Schulen gemeldet hatten, dass an ihrer Schule ein Fall oder mehrere Fälle 

von Fehlzeiten mit mehr als 40 Fehltagen vorliegen. Danach gab es insgesamt 2.324 

Fälle, die sich auf Kreise und Schularten verteilten. 

1. Von wie vielen Schulen hatte es zu dieser Abfrage keine Rückmeldung gegeben? 

Antwort: 

399 Schulen haben keine Fälle von Fehlzeiten mit mehr als 40 Fehltagen gemeldet. 

Darunter sind auch 21 Förderzentren, die keine eigenen Schülerinnen und Schüler 

haben. 
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2. Haben seitdem Schulen Zahlen nachgemeldet? Wenn ja, wie viele und wie lau-

ten die Zahlen jetzt? (bitte möglichst wieder nach Kreisen und Schularten diffe-

renzieren) 

Antwort: 

Eine laufende Nachmeldung der Schulen ist nicht vorgesehen. Die Schulen stimmen 

sich in Fällen sog. massiver Fehlzeiten gem. Nr. 4.5.5 des Landeskonzepts zum 

Schulabsentismus mit der Schulaufsicht ab. 

 

3. Wie ist das weitere Verfahren, wenn Schulen keine Zahlen rückmelden? 

Antwort: 

Die Schulaufsicht thematisiert das Thema Absentismus regelmäßig mit den Schullei-

terinnen und Schulleitern. 

 

4. Hat der Kreis Segeberg zwischenzeitlich ein Absentismuskonzept über die 

Stadt Norderstedt hinaus vorgelegt? Wenn nein, wie ist das weitere Verfahren? 

Antwort: 

Das Vorgehen bei Schulabsentismus im Kreis Segeberg ist bisher integrativer Be-

standteil des Erziehungshilfekonzepts des Kreises Segeberg und lehnt sich inhaltlich 

an das Norderstedter Absentismuskonzept an. Dieses wird zurzeit an das Landes-

konzept angepasst und auf den gesamten Kreis Segeberg übertragen. Die Abstim-

mung mit den Kooperationspartnern erfolgt nach den Sommerferien. Anschließend 

werden alle Schulen des Kreises im Rahmen der Schulleiterdienstversammlungen 

informiert. 


